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Folgender Vorgang findet sogar seinen Niederschlag in der Presse: 
 
„Zwangshaft“ eines Kirchenbesuchers 
 
„Berlin-Friedenau, Thorwaldsenstraße 7 
7. November 1912 
An die Kirchenvertretung 
Ich erlaube mir zur gefälligen Rückäußerung Folgendes zu unterbreiten: 
Am 5. November d. J. nahm ich als Zuschauer gegen 10 Pfennig Eintritt um 4 Uhr 
nachmittags in Ihrer Kirche an einer Doppelhochzeit teil. Es war meine Absicht von 
vornherein, nach der Traurede des Geistlichen die Kirche zu verlassen, da ich um 4 
Uhr 50 Minuten vom Bahnhof Zoologischer Garten einen Zug benutzen mußte. Als 
ich um 4 Uhr 40 Minuten die Kirche verlassen wollte, bedeutete mir der 
Kirchendiener, er habe Befehl erhalten, niemanden vor Beendigung der Trauung aus 
der Kirche heraus zu lassen, es waren tatsächlich alle Türen verschlossen und ich 
war gezwungen gegen meinen Willen noch 35 Minuten in der Kirche zu verweilen. 
Meinen Zug mußte ich abfahren lassen, wodurch ich in recht unangenehme Situation 
gebracht worden bin. 
Aber abgesehen davon ist die zwangsweise Zurückhaltung einer Person gegen ihren 
Willen in einem willkürlich abgeschlossenen Raum eine Freiheitsberaubung, die 
gesetzlich strafbar ist. 
Niemand, auch die Kirche nicht, ist berechtigt, jemanden eine halbe Stunde Haft 
aufzubrummen, am allerwenigsten, wenn eine gottesdienstliche Handlung vollzogen 
wird. Ich müßte jederzeit in die Lage versetzt sein, die Kirche ohne Störung verlassen 
zu können. 
Ich bitte mir mitzuteilen, wer sich der Freiheitsberaubung in diesem Fall schuldig 
gemacht hat, damit ich gegen den Urheber Strafantrag stellen kann. 

Hochachtungsvoll 
Redakteur Erich Woth“ 

 
 
Es erfolgte eine Befragung der Kirchendiener, welche den Hergang anders 
schilderten. Der Küster Hobohm erklärte u. a.: 
„Zur Kosohelschen Trauung hatten sich gegen 700 Zuschauer eingefunden ... Ich 
hielt es deshalb für angezeigt, die Zuschauer zu bitten ...... die Kirche nicht früher zu 
verlassen, bis die Brautpaare und die Gäste die Kirche verlassen haben würden. .... 
Die Kirchendiener Hauer und Brandenburg habe ich angewiesen, die Seitentüren 
...... erst dann zu öffnen, wenn der Brautzug die Kirche verlassen haben wird. Es ist 
unrichtig, daß alle Türen verschlossen waren, die Türen nach dem Haupteingang 
waren nicht verschlossen ....“ 
 
Dem Reakteur Woth antwortet der Gemeindekirchenrat, dass keine Veranlassung 
vorliege, Abhilfe zu schaffen, da alles ordnungsmäßig vollzogen worden sei. 
 
 

Die Presse meldete zu dem Vorfall: 
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